
Wohnen im Jugendalter
Wir schaffen Lebensqualität.



Auf Bedürfnisse abgestufte Leistungen
Jugendliche, die sich bei obvita in einer von der Invalidenversiche-
rung (IV) verfügten Massnahme (z. B. Erstausbildung oder Vorberei-
tungsjahr) befinden, haben die Möglichkeit, hier auch sozialpädago-
gisch begleitet zu werden. Das obvita Wohnen im Jugendalter bietet 
Wohnplätze für junge Menschen zwischen 16 und 23 Jahren. Das An-
gebot ist abgestuft und bietet Leistungen je nach Entwicklungsstand 
und Unterstützungsbedarf der Person. 

n 	 Fünf Wohnplätze mit sozialpädagogischer Begleitung, intensiv 		
	 betreut 
n 	 Fünf Wohnplätze mit sozialpädagogischer Begleitung, teilbetreut
n 	 Wohnplätze mit ambulanter sozialpädagogischer Begleitung, teil-	
	 betreut (Aussenwohngruppe)

Professionelle Begleitung
Sozialpädagogische Begleitung unterstützt Jugendliche beim Aufbau 
einer selbstverantwortlichen Lebensführung – beispielsweise mittels 
reflektierender Gespräche – und vermittelt wichtige lebenspraktische 
Fähigkeiten. Sie setzt dabei auf die Motivation und Lernbereitschaft 
der Jugendlichen und umfasst Themen wie: 

n 	 Haushalts- und lebenspraktische Fähigkeiten
n 	 Freizeitgestaltung 
n 	 Soziales Lernen in geschlechtergemischter Wohngruppe
n 	 Eigenverantwortliche Lebensführung
n 	 Integration in Beruf und Gesellschaft
n 	 Umgang mit Gleichaltrigen, Erwachsenen und Vorgesetzten

Die sozialpädagogische Begleitung orientiert sich am Phasenmodell, 
das den persönlichen Entwicklungsverlauf und die Bereitschaft zur 
Selbstverantwortung nachvollziehbar macht.

Anmeldung und Eintritt
Eine geregelte Tagesstruktur im Rahmen einer beruflichen IV-Ausbil-
dung sowie eine gültige Kostengutsprache für die begleitete Wohn-
form (SVA-Verfügung) werden vorausgesetzt. Kriterien sind:

n 	 Freiwilliger Eintritt, Motivation und Lernbereitschaft 
n 	 Bereitschaft, sich in die Gruppe zu integrieren und Abmachungen 	
	 wie Hausordnung etc. einzuhalten
n 	 Bei massiver Verhaltensauffälligkeit oder akuter Suchtproblematik 	
	 ist eine Aufnahme nicht möglich
n 	 Kontaktaufnahme und Erstinformation 
n	 Ein bis zwei Schnupperwochen mit Auswertungsgespräch 
n 		 Definitive Anmeldung mit Wohn- und Begleitvereinbarung
n 	 Periodische Auftragsüberprüfung im Rahmen des Standortge-	
	 sprächs mit der Klientin/dem Klienten und den externen Bezugs-
	 personen (IV, SVA, Arbeitsplatz, Schule, Therapeuten etc.)

Kontakt

obvita 
Wohnen im Jugendalter
wohnen.j@obvita.ch
Tel. 071 246 62 94

Bruggwaldstrasse 49a
Postfach 143
9008 St. Gallen
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